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führung der vorgesehenen Leistung geeignet, ordnungsgemäß 
eingerichtet, ausgerüstet und besetzt sind.

(2) Die Leistungen sind ohne Verzögerung entsprechend 
den Rechtsvorschriften und nach seemännischer oder Schiff
fahrtspraxis durchzuführen.

(3) Der Auftraggeber hat sein Schiff am vereinbarten Ort 
fristgerecht bereitzustellen. Das Schiff muß sich in einem 
schleppfähigen Zustand befinden.

(4) Die Besatzung eines Schiffes, das der nautischen Leitung 
des Kapitäns eines anderen Schiffes unterstellt ist, hat eben
falls für die Sicherheit des Verbandes und des Schiffsver
kehrs zu sorgen.

(5) Die Vertragspartner haben sich die Schäden zu erset
zen, die durch die Verletzung des Vertrages entstehen.

(6) Im Verhältnis der Vertragspartner untereinander gelten 
bis zum Beweis des Gegenteils Schäden als von dem Schiff 
verursacht, dessen Kapitän die nautische Leitung hatte.

§103

(1) Beim Bugsieren hat der Kapitän des bugsierten Schif
fes die nautische Leitung. Beim Schleppen hat der Kapitän 
des schleppenden Schiffes die nautische Leitung des Verban
des.

(2) Der Verband gilt als entstanden, wenn die Schiffe zur 
Ausführung des ersten vom Leiter des Verbandes befohlenen 
Manövers bereit sind. Der Verband gilt als aufgelöst, wenn 
das letzte Manöver ausgeführt ist und sich die Schiffe auf 
eine sichere Distanz entfernt haben.

S e c h s t e s  K a p i t e l

Außervertragliche materielle Verantwortlichkeit 
des Reeders

E r s t e r  A b s c h n i t t  

Allgemeine Bestimmungen

§104
Reeder

Reeder im Sinne dieses Gesetzes ist, wer ein Schiff in 
seinem Namen betreibt.

§105
Außervertragliche materielle Verantwortlichkeit

(1) Der Reeder ist für den ordnungsgemäßen Betrieb des 
Schiffes verantwortlich. Er hat den Schaden zu ersetzen, der 
beim Betrieb des Schiffes einem anderen rechtswidrig zuge
fügt wird.

(2) Die Schadenersatzpflicht entfällt, wenn der Reeder nach
weist, daß der Schaden nicht abgewendet werden konnte, 
obwohl er und die beim Betrieb des Schiffes eingesetzten 
Personen alle Maßnahmen ergriffen haben, die vernünftiger
weise gefordert werden konnten.

(3) Die Bestimmungen über die außervertragliche materielle 
Verantwortlichkeit kommen nicht zur Anwendung, wenn der 
Anspruch auch aus der vertraglichen materiellen Verantwort
lichkeit geltend gemacht werden kann. Das gilt nicht bei 
Schäden, die durch Verletzung oder Tötung von Personen 
entstanden sind.

(4) Ist der Reeder nicht gleichzeitig Verfrachter, ist er dem 
Ladungsbeteiligten nach den Bestimmungen dieses Kapitels 
nur in dem Umfang schadenersatzpflichtig, wie er es als Ver

frachter sein würde. Das Verhalten des Verfrachters darf dem 
Reeder nicht entgegengehalten werden.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Außervertragliche materielle Verantwortlichkeit 
bei Schiffszusammenstößen

§106
Verantwortlichkeit der Reeder

(1) Bei einem Schiffszusammenstoß hat der Reeder den 
Schaden zu ersetzen, der den an Bord befindlichen Personen 
und Sachen sowie dem Schiff entstanden ist, wenn der Ge
schädigte nachweist, daß der Reeder oder die von ihm beim 
Betrieb des Schiffes eingesetzten Personen nicht alle Maß
nahmen ergriffen haben, die vernünftigerweise gefordert 
werden konnten, um den Zusammenstoß abzuwenden.

(2) Sind bei einem Zusammenstoß mehrere Reeder schaden
ersatzpflichtig, haben sie im Verhältnis des auf jeder Seite 
vorliegenden Verstoßes gegen ihre Pflichten Schadenersatz 
zu leisten. Kann dieses Verhältnis nicht festgestellt werden, 
haben sie zu gleichen Teilen Schadenersatz zu leisten. Sie 
sind nicht Gesamtschuldner.

(3) Für den Schaden, der durch die Verletzung oder Tö
tung von an Bord befindlichen Personen entstanden ist, sind 
die Reeder Gesamtschuldner. Das. Verhältnis der Reeder zu
einander bestimmt sich nach Abs. 2.

§ 107
Hilfeleistung bei Schiffszusammenstoß

(1) Der Kapitän hat nach einem Schiffszusammenstoß den 
an Bord des anderen Schiffes befindlichen Personen und dem 
Schiff Beistand zu leisten, soweit das ohne ernste Gefahr für 
die an Bord seines Schiffes befindlichen Personen und für 
sein Schiff möglich ist.

(2) Die Kapitäne haben sich gegenseitig den Namen und 
Heimathafen ihrer Schiffe sowie die Abgangs- und Bestim
mungshäfen oder die nächsten Häfen, die sie anlaufen wol
len, anzugeben.

(3) Eine Zuwiderhandlung gegen die Bestimmung der Ab
sätze 1 und 2 begründet keine Schadenersatzpflicht des 
Reeders.

§108
Fernschäden

Die §§ 106 und 107 finden auch Anwendung, wenn das 
Schiff durch Ausführen oder Unterlassen eines Manövers oder 
durch Nichtbeachten von Rechtsvorschriften einem anderen 
Schiff oder den an Bord befindlichen Personen oder Sachen 
einen Schaden zugefügt hat, ohne daß es zu einem Zusam
menstoß gekommen ist.

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Außervertragliche materielle Verantwortlichkeit 
für die Verunreinigung von Gewässern 
der Deutschen Demokratischen Republik

§109
Verantwortlichkeit des Reeders

(1) Treten aus einem Schiff Stoffe heraus, die die Terri
torial- oder inneren Seegewässer der Deutschen Demokrati
schen Republik einschließlich des Strandes oder die in die
sem Gebiet befindlichen Sachen verunreinigen oder zu ver-


